
che Voraussetzung für die Definition 
des Aufgabengebietes und der 
Anforderungen an die Qualifikation 
der Transplantationsbeauftragten ist. 
Auch das sächsische Ausführungsge-
setz wird derzeit überarbeitet, noch 
kritische Punkte sollten in diesem 
Rahmen geklärt werden können.
Selbst wenn dieser Forderung formal 
Rechnung getragen wurde, bleibt 
bislang offen und wenig transparent, 
ob die Transplantationsbeauftragten 
ausreichend qualifiziert, in ihren 
jeweiligen Strukturen akzeptiert und 
in einem angemessenen Umfang von 
sonstigen Tätigkeiten freigestellt 
sind, um ihren Verpflichtungen über-
haupt erfolgreich nachkommen zu 
können. Nur beispielhaft sei erwähnt, 
dass die Krankenhäuser schon seit 
Jahren verpflichtet sind, Hirntote und 
damit mögliche Organspender, zu 
melden, was bekanntermaßen aber 
nicht im vollen Umfang erfolgt.
Den Krankenkassen wurde mit der 
Novellierung des TPG die Finanzie-
rung der Transplantationsbeauftrag-
ten übertragen. Für das Jahr 2014 
waren so zwölf Millionen Euro zur 
Finanzierung der Transplantationsbe-

Feststellung des 
irreversiblen Hirn-
funktionsausfalls

Nachtrag zur 4. Fortschreibung 
der Richtlinie zur Feststellung des 
irreversiblen Hirnfunktionsausfalls.
Probleme bei der Umsetzung?

Im Heft 8/2015 des „Ärzteblatt 
Sachsen“ hatten wir einen Artikel zu 
den Änderungen in der 4. Fortschrei-
bung der Richtlinie zur Feststellung 
des irreversiblen Hirnfunktionsausfal-
les (vormals „Hirntodrichtlinie“) ver-
öffentlicht. Aktuell gibt es dazu eine 
Klarstellung des BMG, dass es im 
Transplantationsgesetz keine Rege-
lungen gibt, die es den Transplanta-
tionsbeauftragten in den Kranken-
häusern verbieten, selbst an der 
Feststellung des Hirntodes beteiligt 
zu sein.
Einige Krankenhäuser in Sachsen 
haben Probleme bei der Umsetzung 

auftragten bereitgestellt und über 
die DSO an die Krankenhäuser aus-
gezahlt worden, davon 40 % als 
Sockelbetrag für alle berechtigten 
Entnahme-Krankenhäuser, die restli-
chen 60 % werden entsprechend 
des Anteiles der potentiellen Organ-
spender eines Krankenhauses verteilt
Für die Jahre 2015 und 2016 wurde 
jeweils ein Gesamtbetrag in Höhe 
von 18 Millionen Euro vereinbart. 
Zwangsläufig stellt sich die Frage, ob 
diese Gelder letztlich tatsächlich im 
Zusammenhang mit der Organ-
spende Verwendung finden, oder 
aber im allgemeinen Haushalt der 
Krankenhäuser untergehen.
Ungeachtet dessen sind die Kliniken 
in der Pflicht, Bedingungen und 
Strukturen zu etablieren, die es er -
möglichen, potenzielle Organspen-
der zu identifizieren und nach einge-
tretenem Hirntod und medizinischer 
Eignung bei vorliegender Zustim-
mung zur Organspende auch der 
Organspende zuzuführen.
Im Zusammenhang mit dem Jahr der 
Organspende hat sich daher die 
Sächsische Landesärztekammer ent-
schlossen, für Sachsen gemeinsam 

der neuen Regeln, zum Beispiel 
bezüglich der verschärften Qualifika-
tionsbedingungen für die den irre-
versiblen Hirnfunktionsausfall fest-
stellenden Ärzte. Diese müssen in 
jedem Fall Facharzt sein mit mehrjäh-
riger (also mindestens 2-jähriger) 
Erfahrung in der intensivmedizini-
schen Behandlung von Patienten mit 
akuten schweren Hirnschädigungen, 
einer der beiden Ärzte muss dabei 
Facharzt für Neurologie oder Neuro-
chirurgie sein. Bei Kindern muss 
einer der Ärzte Pädiater sein.
Die Verschärfung war notwendig 
geworden, weil doch immer wieder 
die Qualifikation der festlegenden 
Ärzte angezweifelt wurde. Insgesamt 
muss man natürlich feststellen, dass 
ein solch schwieriges und auch emo-
tional belastendes Thema nicht in 
die Verantwortung von Ärzten in 
Weiterbildung gehört, die neue 
Richtlinie also auch dem Schutz der 
jungen Kollegen dient. Viele Kran-
kenhäuser stehen dieser Verschär-

mit dem Sächsischen Staatsministe-
rium für Soziales und Verbraucher-
schutz (SMS), der Krankenhausge-
sellschaft und der DSO ein „Netz-
werk Organspende“ zu implementie-
ren, dass alle Krankenhäuser und 
Transplantationsbeauftragten in Sach-
sen verbindet, um so Ressourcen zu 
bündeln, Strukturen zu vereinheitli-
chen und Transparenz zu fördern.
Insgesamt zeigt dieser Beitrag, dass 
es weniger auf die rechtlichen Kom-
ponenten ankommt als vielmehr dar-
auf, wie die Organspende in den 
Entnahmekrankenhäusern gehand-
habt wird. Dort bleibt noch viel zu 
tun.
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fung der Richtlinie daher positiv 
gegenüber und greifen bei Bedarf 
auf die Kompetenzen der DSO 
zurück.

Um die Krankenhäuser konkret zu 
unterstützen, stellt die Sächsische 
Landesärztekammer sowohl Referen-
ten für Inhouseschulungen zur Ver-
fügung als auch über ein sachsen-
weites Netzwerk Organspende rund 
um die Uhr telefonisch erreichbare 
ärztliche Experten für Rückfragen. 
Am 17.11. 2015 findet im Rahmen 
des jährlichen Refreshertages für Tx-
Beauftragte ein Treffen der sächsi-
schen Tx-Beauftragten statt, bei dem 
die Problematik ebenfalls themati-
siert wird. Bei Problemen vor Ort 
können Sie sich auch an die Ärzt-
liche Geschäftsführerin, Dr. med. 
Patricia Klein, unter aegf@slaek.de 
wenden.
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